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ruhig unb ja ohne Uebcreitung, aber mit befto mehr
©i*erbeit »or fid) geben fonnen unb baS mit ©inte
gefdmebene Serbai gum ©*luffc ber Serbanblung
fofort »on fämmtli*en Beauftragten ttntergeidmet
werbe.

©S ift ben ©rperten befonberS angurathen, wo
nidt etwa bai ©egentbeil beftebt, bie ©imenftonen
ber Kraufbeit (©rab, ©auer, gotgen) genau gu er*

wagen unb mit ber ©rfabrung, namentli* in Segug
auf ©auer unb golgen genau gu »erglei*eu, um
niebt in optintiftif*er 3lnft*t am unre*ten Ort gu

fnorgen unb Reflamationen gu »eranlaffen, wel*e
bem Reiter unb ber ©ibgenoffenf*aft gleid) unangenehm

ftnb.

©S follen bie Reflamationen auf ber ©teile ge*

ma*t werben unb bagu fott au* ber ©ef*äbigte
feine ©ntf*äbigttng fennen unb ift auf beut $lafce
fein befiniti»eS Serftänbnifc moglid), fo wirb baS

Slbminiftrati»- Reglement in feinem §. 73 bcnüfct unb
bie Re»ifton ber Slbftbafcung auf 6 Sage »erf*oben,
unb baS $ferb gur Seforgung ober Scoba*tuug in
bie Kuranftalt gefteltt. Stnberc Verfügungen bann*

gumal »orbebalten. ©o wirb gef*ehen, waS ri*tig
unb geredit ift, für Reiter unb ©ibgenoffenf*aft,
benn gu bebenfen ftnb bie fo häufigen ReftamationS*

fälle, wel*e in biefe Kategorie geboren, Unmttft unb

Serbruft auf allen ©eiten »eranlaffen, wogu no*
fommt, baft wenn folde ^ßferbe per 3^ang ober Ue*

berrebung an bie Hanb genommen werben muffen,
folebe nod) auf bem Heimritte ärger »erberbt unb

gttgeri*tct, ober gu $>mtfe gar ni*.t bebanbelt wer*
ben, in Scrtroftung auf Reftamatiou innert fe*S
Sagen.

Ri*t weniger bea*tenSwcrtb ift eS für baS Ser*
fahren beS Sureau, ba wo man in 3^eifet ift, ftatt
feine Steifet merfen gu laffen ober Unentf*loffenheit

gu »errathen, — gu einem beffern ©tubium beS ©e*
genftanbeS ober Seri*terftattung baS gef*äbigte
^ßferb für bie gefefcli*cn 6 Sage in bie Kuranftalt
ju weifen, — unb bann na* Serftttft biefer ;>ett

beffer belehrt gu »erfügen.

©o fott eS aud) mit allen ber ©ntfdäbigung an=

fyeim fattenben sterben gehatten fein, wenn bie

Heimreife Serf*limmerung beS 3ufalleS hefür**
ten läfjt.

©S treten aber au* wieber gälte ein, wet*e f*wer
gu beurteilen ftnb, fowol)t auf ben ©i$ beS SeibenS

alS auf bie golgen unb Rüdftänbe beSfelben, ja eS

wirb ben ©rperten orbentti* fauer hier eine ri*tige
SRitte gu treffen. Seffer ift eS, als ben ©igenttjü*
mer auf alle ntogli*c SGBeife gu bereben ober fetbft

gur Slnbfetjanbnabme eineS maroben SßferbeS gu brän*

gen unb wenn au* mit f*einbar angemeffener Sib*

f*aijung, man laffe einen britten unparteiif*en Ri**
ter auftreten, gwif*en ber ©ibgenoffenf*aft, bem

Sureau unb bem ©igentbümer, ober beffer gefagt,
baS Sureau übergiebt feine Kompeteng biefem Ri*=
ter, — berfelbe ift baS ^ublifum unb baS ®eri*t
ift bie Serfteigerung, gewift unparteiif*. UebrigenS

ift bem ©igentbümer au* niebt »erboten fetbft gu ftei=

gern unb fo weit in ©ebotett gu geben, als er glaubt,

feine Redmung gu finben unb biefen SSeg einguftbla*
gen ift ein ertjebli*er Slbleiter »on oft ho*ft beiftt*
gen unb wibrigen ©ef*i*ten.

Ro* ein f*mergettber $unft ber Ka»alleriften ift
niebt gu »ergeffen, nämli* bie Ri*tentf*äbigung für
»ertorne SlrbeitSgeit ibrer $ferbe, wel*e abgeftbäfct

na* $au\e genommen ober in eine Kuranftalt ge=

ftellt werben.

©em Ka»alleriften »erre*net man bie güttemngS*
foften, bann bie Kurfoften (Seterinärre*nttng) unb
bie Wartung ber Kranfen unb bere*net bafür per
Sag gr. 3. ©o bleibt faum etwaS, wenigftenS faum
20 ©eut. per Sag für Ri*tgebrau*. Stu* ein Re*
gutatiü in biefem Segug würbe einen guten ©inbmd
maden.

©o weit nun biefe Unterfudung unb atigemeinen

Sorf*läge, mit bem 2Bunf*e, bax} bai ©ange einer
gebiegenen Seurtbeifung unterbreitet unb wobl »er*
ftanben werbe, baft hier Serüdfi*tigungen für bie

mebrere ©ntwidelung eineS SbeiteS unfereS ÜEBebr*

wefenS, auf eigene Kraft unb Unabhängigkeit »om
SluSlanbe, im Sanbe unb bur* baS Sanb felbft
obwalten, f

J$tilitärifd)e Kntfdjau in ben Kantonen.

SeBrnar 1863.

SBttttbeSfia&t* Unter ber Seitung beS Hrn. ©*enf,
Oberftlieut. unb beS Hm. SlbtyS, SRajor im eibgen.

KommiffariatSftab begann am 15. gebrttar iu Sf)un
bie erfte bieftjährige eibgen. SRilttärf*ute: ein fünf*
wo*entti*er KurS für bie Slfpiranten beS

KommiffariatSftabeS, beren 3abt ft* auf 14

beläuft.

— Oberft SR tili er »on 3«g bat unter Serban*

fttng feiner langjährigen unb auSgegei*neten ©ienfte

auf fein Sertangen bie ©ntlaffung »on ber ©teile
eineS eibgen 3n^eftorS ber ©*arff*ü$en erhatten,

wirb aber bis gur 9CBieberbefe|ung berfelben pro»i*

forif* in gunftion bleiben.

— ©ie ©mennung beS Hm. ©tabSmajor See*

mann gum ©ireftor beS SaboratoriumS in Sbun bat

feine ©rfefcung als 3nftruftor ber Slrtiflerie notbig

gema*t. 3" bem ©nbe würben bie Unter*3nftruf=
toren ©tabel unb ganfbaufer pro»tforifcb gu 3«=

ftruftoren 2. Klaffe beforbert.

— Sier bisher »on ben $$. Sleuter, Reinert,

©a»att unb Srun pro»iforif* befleibete ©tetten »on

Slrtitterie*3nftmftoren 2. Klaffe würben gur befttni*

tiüen Sefefcung ausgetrieben.

— ©er Regierung »on Uri würbe geftattet, bie

Slrenbergftrafte beim fogen. Slrenbanb auSnabmS*

weife auf 18 guft Sreite mit ©inf*luft ber ©eiten*

graben gu rebugiren, weit bie Seibehaltung ber Ror*
malbreite an jener ©teile uu»erbältniftmäftige Koften

»erurfa*en würbe.
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ruhig und ja ohne Uevereilung, aher mit dcsto mehr
Sicherheit vor stck gehen köuucn und das mit Dintc
geschriebene Verbat zum Schlüsse der Verhandlung
sofort von sämmtlichen Beauftragte,, unterzeichnet
wcrdc.

Es ist den Experten besonders anzurathen, wo
nicht etwa das Gegentheil besteht, die Dimensionen
der Krankbeit (Grad, Dauer, Folgen) genau zu
erwägen und mit der Erfahrung, namentlich in Bezug
auf Dauer uud Folgen genau zu vergleiche«, um
nicht in optimistischer Ansicht am unrechten Ort zu

knorzen nnd Reklamationen zu veranlassen, welche

dem Reiter nnd der Eidgenossenschaft gleich unangenehm

sind.

Es sollen die Reklamationen aus der Stelle
gemacht wcrden und dazu soll auch der Geschädigte

seine Entschädigung kennen und ist auf dem Platze
kein definitives Verständniß möglich, so wird das

Administrativ-Reglement in seinem §. 73 benutzt und
die Revision der Abschätzung auf 6 Tage verfchoben,

und das Pfcrd znr Besorgung oder Beobachtung in
die Kuranstalt gestellt. Andere Verfügungen dann-

zumal vorbehalten. So wird geschehen, was richtig
und gerecht ist, für Reiter und Eidgenossenschaft,

denn zu bedenken sind die fo häufigen Reklamationsfälle,

welche in diese Kategorie gehören, Unmuß und

Verdruß auf allen Seiten veranlassen, wozu noch

kommt, daß wcun solche Pferde per Zwang oder Ue-

berreduug au die Hand genommen werden müssen,

solche noch ans dem Heimritte ärger verderbt und

zugerichtet, oder zu Hause gar nicht behandelt werden,

in Vertröstung auf Reklamation innert sechs

Tagen.

Nicht weniger beachtcnswcrth ist es für das

Verfahren des Burean, da wo man in Zweifel ist, statt
feine Zweifel merken zu lasscn oder Nnentschlossenheit

zu verrathen, — zu einem bessern Studium des

Gegenstandes oder Berichterstattung das geschädigte

Pferd für die gesetzlichen 6 Tage in die Kuranstalt
zu weisen, — und dann nach Verfluß dieser Zeit
besser belehrt zu verfügen.

So soll es auch mit allen der Entschädigung
anheim fallenden Pferden gehalten sein, wenn die

Heimreise Verschlimmerung des Zufalles befürchten

läßt.

Es treten aber auch wieder Fälle ein, welche schwer

zu beurtheilen sind, sowohl auf deu Sitz des Leidens

als auf die Folgen nnd Rückstände desselben, ja es

wird den Experten ordentlich sauer hier eine richtige

Mitte zu treffen. Besser ist es, als den Eigenthümer

auf alle mögliche Weise zu bereden oder selbst

zur Andiehandnahme eines maroden Pferdes zu drängen

und wenn auch mit scheinbar angemessener

Abschätzung, man lasse einen dritten unparteiischen Richter

auftreten, zwischen der Eidgenossenschaft, dem

Bureau und dem Eigenthümer, oder besser gesagt,

das Bureau übergiebt seine Kompetenz diesem Rich

ter, — derselbe ist das Publikum und das Gericht

ist die Versteigerung, gcwiß unparteiisch. Uebrigens

ist dem Eigenthümer auch nicht verboten selbst zu

steigern und so weit in Geboten zu gehen, als er glaubt,

seine Rechnung zu finden und diesen Weg einzuschlagen

ist ein erheblicher Ablciter von oft höchst beißi-
gen nnd widrigen Geschichten.

Noch ein schmerzender Punkt der Kavalleristen ist
nicht zu vergessen, nämlich die Nichtentschädigung für
verlornc Arbeitszeit ihrer Pferde, welche abgeschätzt

nach Hause genommen oder in eine Kuranstalt
gestellt werden.

Dem Kavalleristen verrechnet man die Fütterungskosten,

dann die Kurkosten (Vetcrinärrechnung) und
die Wartung der Kranken und berechnet dafür per
Tag Fr. 3. So bleibt kaum etwas, wenigstens kaum
20 Cent, per Tag für Nichtgebrauch. Auch ein Re^

gulativ in diesem Bezug würde einen guten Eindruck
machen.

So weit nun diese Untersuchung nnd allgemeinen
Vorschläge, mit dem Wunsche, daß das Ganze einer
gediegenen Beurtheilung unterbreitet und wohl
verstanden werde, daß hier Berücksichtigungen für die

mehrere Entwickelung eines Theiles unseres
Wehrwesens, auf eigene Kraft und Unabhängigkeit vom
Auslande, im Lande und durch das Land selbst

obwalten. 1-

Militärische Umschau in den Kantonen.

Februar 1863.

Bundeöftadt. Unter der Leitung des Hrn. Schenk,

Oberstlieut. und des Hrn. Abys, Major im eidgen.

Kommissariatsstab begann am 15. Febrnar iu Thun
die erste dießjährige eidgen. Militärschnle: ein fünf-
wöchentlicker Kurs für die Aspiranten des

Kommissariatsstabes, deren Zahl sich auf 14

beläuft.

— Oberst Müller von Zug hat unter Verdankung

seiner langjährigen und ausgezeichneten Dienste

auf sein Verlangen die Entlassung von der Stelle
eines eidgen Inspektors der Scharfschützen erhalten,

wird aber bis zur Wiederbesetzung derselben provisorisch

in Funktion bleiben.

— Die Ernennung des Hrn. Stabsmajor
Leemann zum Direktor des Laboratoriums in Thun hat

seine Ersetzung als Jnstruktor der Artillerie nöthig

gemacht. Zu dem Ende wurden die Unter-Jnstruktoren

Stahel und Fankbauser provisorisch zu

Jnstruktoren 2. Klasse befördert.

— Vier bisher von den HH. Bleuler, Reinert,

Davall und Brun provisorisch bekleidete Stellen von

Artillerie-Znstruktoren 2. Klasse wurden zur defiini-

tiven Besetzung ausgeschrieben.

— Der Regierung von Uri wurde gestattet, die

Axenbergstraße beim sogen. Axenband ausnahmsweise

auf 18 Fnß Breite mit Einschluß der Seitengräben

zu reduzircn, weil die Beibehaltung der

Normalbreite an jener Stelle unverhältnißmäßige Kosten

verursachen würde.
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— Hr. ©tabStiettt. ». ©f*er, ©bef ber Repara*

tttrwerfftätte in Sbun, wirb auf Koften beS SunbcS
na* SÖSien gef*idt, gur Seft*tigung ber bortigen
Slrfenale unb SRilitärmagagine.

— Sei ben 12 Satterien gegogener ©ef*ü|e
werben bie altern Satterierüftwagen unb getbf*mie=
ben, wel*e bie Kantone gu tiefem haben, gur Ser*
wenbung fommen; aber ber 3uhalt biefer gubrwerfe
muft einige flehte Slbänberungen erleiben, ©er Sun*
beSratb bat biefe Slbänberungen bef*loffen, unb bie
Kantone werben fte auf ihre Koften »omehmeu.

— ©ine Reibe »on Kantonen bürften in ben gatt
fommen, biefeS 3afjr feine $relag=Sumanb=@ewebre
mehr anf*affen gu wollen. ©S würbe in golge beffen
baS SRtlitärbepartement ermä*tigt, atten ben Kan=
tonen, wel*e ben orbentti*enKontingentSbeftanb niebt
bereits angef*afft haben, für baS laufenbe unb etwa
no* für baS folgenbe 3abr auS bem eibgen. Sorratb
©ewebre leihweife abgugeben unb gwar fo, bafe bie

Kantone für jebeS ^retag=Sumanb ©ewebr 1 gr.,
unb für jebeS 3ägergewebr 2 gr. per 3ahr gu be=

gabten haben, ©etbftüerftänbli* betbett fte attfälligett
^ebaben gu erfeben unb bie ©ewebre in gereinigtem
3uftanbe wieber einzuliefern.

— ©in ©efu* ber ©ireftion beS f*weig. $oty*
tedmtfumS, befürwortet »om eibgen. ©epartement beS

3nnem, baft man ihm bebufS Unterftüfcung ber©*iefj=
Uebungen beS pol^te*nif*en ©*üfcen»erctnS
eine Slngahl 3ägergewehre auS bem eibgen. ©epot
gufommen laffen möge, unb ein anbereS ©efu* auS
ber glei*en Ouette, bafi im 3ntereffe ber Slnftalt wie
im militärifeben 3ntereffe bie Slfpirantenfurfe gu einer

3eit abgebalten werben mögen, wel*e niebt mit ben

©*ulfttrfen beS $otyte*nifumS gufammenfäflt, wur*
ben bem SRilitärbepartement gur Seri*terftattttng
überwiefen.

Stuf beffen Stntrag würbe bann bef*loffen, lefctereS

©efu* thunli*ft gu berüdft*tigen unb bie ©ewebre

unter ben nämli*en Sebingungen wie ben Kantonen

gur Serfügung gu ftetten.

— gür baS eibgen. greif*ieften bef*loft ber Sun*
beSratb eine (Babe »on gr. 6000; ba»on fotten 4000

granfen gur 3tnf*affung »on Drbonnangftufcern in
bie gelbf*eiben »erwenbet werben unb 2000 gr. bem

©omite gur freien Serfügung »erbleiben.

— Oberft ©treiff »on ©taruS bringt 3tttgeft*tS
ber ©infübrung beS fleinen KaliberS auf f*ärfere
unb c^rünbliebe ©ontrole in ben 3eugbäu*
fern bei Slnbanbuahme neu angef*affter ©ewebre.

©S fei bis jefct in biefem fünfte »iel gefünbigt wor*
ben, inbem man »ieterortS mehr auf bie ©*aate,
ftatt auf ben Kern gefeben i)abe.

3imd)* ©ie Offigiere beS SataillonS Rr. 9 ($fau),
wel*eS im 3fltjr 1859 an ber ©renge beS KantonS

Sefftn geftanben, übermittelten ben leibenben SRit*

brübem in Sefftn bie f*one ®abe »on gr. 392.

SBetn. 3"tn ©i»itfommtffär für ben biefjjäbrigen

eibgenofftf*en Sruppengufammengug ift »om Regie*

rungSratb Herr Rationalratb Söget in SBangen er*

naunt worben.

— gür bie bur* Sawinen unb bur* ben ©in*
fturg ber Kir*e tn Socamo »erunglüdten Sefftner
bat ber OfftgierSleift ber ©tabt Sern im ©efübl ber

»orgügti* ben SCßebrntann an biefe Se»6tfemng fnü*
pfenben Sanbe gr. 100 auS feiner Staffe gu fteueru
bef*loffen.

— 3n RoggWijl ftarb am 4. gebr. SlbenbS Herr
3af ob ©rütter, Sater, gum Sären, im 93. 3abre.
©r war no* einer ber bemif*en ©ragoner, bie

im 3a$re 1798 bei Reuen ed gegen bie granjofen
fo*ten.

gujettt. Slm 23. begann in Sugern ein OfftgierS*
ReitfurS.

©djtttyj, SlnfangS beS SRonatS ftaTb Hr. H««Pt=
mann 3oa*im@*mib, »ietfäbriger ©*arff*ü$en=
bauptmann unb mehrjähriger Sßräftbent ber Kantonal*
f*üfcengefettf*aft.

DtJtoal&em ©er Sanbratb hat ben KriegSratb
neuerbingS auf eine SltntSbauer »on »ier 3ahren be*

ftellt auS ben HHm. Sanbfedelmeifter ©illier, $)8rä*

ftbent, dtdt. SRajor »on 5RooS, eibgen. Oberftlieut.
©urrer, 3eugberr ©todmann, ©*atff*ü|enbaupt=
mann Halter, 3«3erbattptmann 3»nfelb unb SR.

Sritf*gi, gewef. H^pln™1™ *n romtf*en ©ienften.

©laruS. ©ic am 26. unb 27. 3anttar unb 7.

gebruar b. 3- ftattgefunbene Refrutirung beS

heurigen 3abrgangeS geigt folgenbe ©rgebniffe.
©te beS ©ienfteS ©nttaffenen »ertbeiten ft* auf fol*
genbe Rubrifen.

%emporär ©nttaffene: als gu ftein 44 SRann,

»on ber 3Bunbf*att 13.— ©efiniti» ©nttaffene:
alS gu ftein 8 SR., »on ber 3Bunbf*au 32. Sotal
ber ©nttaffenen 97 SRann.

©ie ©ienftthttenben flafftftgiren ft* wie folgt: Stfpl*
ranten 7 SRann, SrainS 7, ©*üfcen 33, 3nfattte*
riften 218, grater unb Kranfenwärter 9, SRuftfan*
ten 8, Sambouren 3 SR. Sotal ber ©ienfttbuenbett
285 SRann.

Son ben beS ©ienfteS ni*t ©ntlaffenen ftnb außer

Stftioität: als SanbeSabwefenb 152 SR., Sebrer 2,

Sabnwärter unb Konbufteur 2, unwürbig 2, geftor*
ben 7. Sotal 165 SRann. — ©aS ©eneral=Sotal
ber SllterSgenoffen »om gegenwärtigen 3ahrgang be*

trägt mitbin als ©rgebnift obiger brei Rubrifen :

547 SRann.

grei&Utfl. (Original*©orrefp.) ©en 17. 3auuar
bat bie OffigierS=@efetIf*aft beS KantonS

greiburg ihre jährli*e Haupt»erfammlung, bebufS

Seftettung beS ©omite für 1863, ^affation ber 3a&=

reSre*nung für 1862 unb Sehanbtung einiger an*

berer ®ef*äfte, abgebalten.

©aS ©omite für 1863 würbe beftettt, wie folgt,
sßräftbent: Hamann, Subw., eibgen. Oberftlieut.;
Sigepräftbent: SonberSBeib, Sllfreb, Oberft, SRilitär*

©ireftor; Slffeffor: Regnolb, $., Oberft, Ober=3n=

ftmftor; ©affter: SRütter, ©barleS, Hauptmann,
3libe=SRajor; ©efretär : SRar*anb, ©h-, ©*ü^cn=
Hauptmann.

©ie Re*nung für 1862, wel*e einen ©affa=©albo

»on gr. 236. 50 naetyweiSt, würbe gut geheiften.

- 8Z

— Hr. StavSlieut. v. Escher, Chef der Repara-
turwerkstätte in Thun, wird auf Kosten des Bundes
nach Wien geschickt, zur Besichtigung der dortigen
Arsenale und Militärmagazine.

— Bei den 12 Batterien gezogener Geschütze
werden die altern Batterierüstwagen und Feldschmieden,

welche die Kantone zn liefern haben, zur
Verwendung kommen; aber der Inhalt dieser Fuhrwerke
muß einige kleine Abänderungen erleiden. Der
Bundesrate, hat diese Abänderungen beschlossen, und die

Kantone werden sie auf ihre Kosten vornehmen.

— Eine Reihe von Kantonen dürften in den Fall
kommen, dieses Jahr keine Prelaz-Burnand-Gewehre
mehr anschaffen zu wollen. Es wurde in Folge dessen

das Militärdepartement ermächtigt, allen den

Kantonen, welche den ordentlichen Kontingentsbestand nicht
bereits angeschafft haben, für das laufende und etwa
noch für das folgende Jahr aus dem eidgen. Vorrath
Gewehre leihweise abzugeben und zwar so, daß die

Kantone für jedes Prelaz-Burnand-Gewehr 1 Fr.,
und für jedes Jägergewehr 2 Fr. per Jahr zu
bezahlen haben. Selbstverständlich haben sie ««fälligen
Schaden zn ersetzen und die Gewehre in gereinigtem
Zustande wieder einzuliefern.

— Ein Gesuch der Direktion des schweiz.
Polytechnikums, befürwortet vom eidgen. Departement des

Innern, daß man ihm behufs Unterstützung derSchieß-
Uebungen des polytechnischen Schützcnvercins
eine Anzahl Jägergewehre aus dem eidgen. Depot
zukommen lasscn möge, und ein anderes Gesuch aus
der gleichen Quelle, daß im Interesse der Anstalt wie

im militärischen Interesse die Aspirantenkurse zu einer

Zeit abgehalten werden mögen, welche nicht mit den

Schulkursen des Polytechnikums zusammenfällt, wurden

dem Militärdepartement zur Berichterstattung
überwiesen.

Auf dessen Antrag wurde dann beschlossen, letzteres

Gesuch thunlichst zu berücksichtigen und die Gewehre

nnter den nämlichen Bedingungen wie den Kantonen

zur Verfügung zu stellen.

— Für das eidgen. Freischießen beschloß der

Bundesrath eine Gabe von Fr. 6000 z davon sollen 4000

Franken zur Anschaffung von Ordonnanzstutzern in
die Feldscheiben verwendet werden und 2000 Fr. dem

Comite zur freien Verfügung verbleiben.

— Oberst Streiff von Glarus dringt Angesichts
der Einführung des kleinen Kalibers auf schärfere
nnd gründliche Contrôle in den Zeughäusern

bei Anhandnahme neu angeschaffter Gewehre

Es sei bis jetzt in diesem Punkte viel gesündigt worden,

indem man vielerorts mehr auf die Schaale,

statt auf den Kern gesehen habe.

Zürich. Die Ofsiziere des Bataillons Nr. 9 (Pfau),
welches im Jahr 1859 an der Grenze des Kantons
Tessin gestanden, übermittelten den leidenden Mit
brüdern in Tessin die schöne Gabe von Fr. 392.

Bern. Zum Civilkommissär für den dießjährigen

eidgenössischen Truppenzufammenzug ist vom Regie

rungsrath Herr Nationalrath Vogel in Wangen
ernannt worden.

— Für die durch Lawinen und durch den Einsturz

dcr Kirche in Locarno verunglückten Tessiner
hat der Offiziersleist der Stadt Bern im Gefühl der

vorzüglich den Wehrmann an diese Bevölkerung
knüpfenden Bande Fr. 100 aus seiner Kasse zu steuern
beschlossen.

— In Roggwyl starb am 4. Febr. Abends Herr
Jakob Grütter, Vater, zum Bären, im 93. Jahre.
Er war noch einer der bernifchen Dragoner, die

im Jahre 1798 hei Neueneck gegen die Franzosen
fochten.

Luzern. Am 23. Hegann in Luzern ein Ofsiziers-
Reitkurs.

Schwyz. Anfangs des Monats starb Hr. Hauptmann

Joachim Schmid, vieljähriger Scharfschützenhauptmann

und mehrjähriger Präsident der Kantonalschützenge

sellschaft.

Obwalden. Der Landrath hat den Kriegsrath
neuerdings anf eine Amtsdauer von vier Jahren
bestellt aus den HHrn, Landseckelmeister Dillier, Prä-
ident, RR. Major von Moos, eidgen. Oberstlieut.

Durrer, Zeugherr Stockmann, Sckmrfschützenbaupt-

mann Halter, Jägerhauptmann Jmfeld und M.
Britschgi, gewes. Hauptmann in römischen Diensten.

Glarus. Die am 26. und 27. Zannar und 7.

Februar d. I. stattgefundene Rekrutirung des
heurigen Jahrganges zeigt folgende Ergebnisse.
Die des Dienstes Entlassenen vertheilen sich auf sol¬

de Rubriken.

Temporär Entlassene: als zu klein 44 Mann,
von der Wundschau 13.— Definitiv Entlassene:
als zu klein 8 M., von der Wundschau 32. Total
der Entlassenen 97 Mann.

Die Dienstthuenden klassifizircn sick wie folgt:
Aspiranten 7 Maun, Trains 7, Schützen 33, Infanteristen

218, Frater und Krankenwärter 9, Musikanten

8, Tambouren 3 M. Total der Dienstthuenden
285 Mann.

Von den des Dienstes nicht Entlassenen sind außer

Aktivität: als Landesabwesend 152 M., Lehrer 2,

Bahnwärter und Kondukteur 2, unwürdig 2, gestorben

7. Total 165 Mann. — Das General-Total
der Altersgenossen vom gegenwärtigen Jahrgang
beträgt mithin als Ergebniß obiger drei Rubriken:
547 Mann.

Freiburg. (Original-Corresp.) Den 17. Januar
hat die Öffiziers-Gesellschaft des Kantons

Freiburg ihre jährliche Hauptversammlung, behufs

Bestellung des Comite für 1863, Passation der

Jahresrechnung für 1862 und Behandlung einiger
anderer Geschäfte, abgehalten.

Das Comite für 1863 wurde bestellt, wie folgt.

Präsident: Hartmann, Ludw., eidgen. Oberstlieut.;

Vizepräsident: VonderWeid, Alfred, Oberst, Militär-
Direktor; Assessor: Regnold, P., Oberst, Ober-Jn-
struktor; Cassier: Müller, Charles, Hauptmann,

Aide-Major; Sekretär: Marchand, Ch., Schützen-

Hauptmann.
Die Rechnung für 1862, welche einen Cassa-Saldo

von Fr. 236. 50 nachweist, wurde gut geheißen.
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©S folgte nun ein Sortrag beS eibgen. Slrtillerie*
SRajorS unb 3eugbattS 3nfpeftorS dt. »on ©rta*
über bie auf 5ßunf* beS Hm. SRilitär=©ireftorS in
bie Sraftauben aufgenommene Kaliber*grage. —
©er Sortragenbe fpra* ft* int ©inne beS Rappor*
teS ber ©ontmifftonS SRebrbcit unb ber in biefem

©inne in ber SRititär 3eitung erftbicnenen Strtifel,
gu ©unften beS groftem KaliberS auS unb f*loft
auf SEBünfd)barfeit, in erfter Sinie einer Serfdiebttng,
in gweiter Sinie ber Slnnabme beS groftem KaliberS.

©ic Serfammlung fpra* ft* na* furger Ser*
banblung babin auS, baft fte bie grage ni*t gu be*

banbeln im galle fei, ba fte, fo wenig atS bie Sta=

meraben anberer Kantone, bie Sortheile unb Ra**
tbeile beS groften KaliberS, »ergli*en mit bem ftei*

neu, ri*tig gu beurtbeiten im ©tanbe fei, ba ja baS

»orgefddagene größere Kaliber »on ber Slrmee niebt

gefannt fei; unb baft baber eine Serfdnebung ber

©ntf*eibung biefer grage burd) bie SunbeS»erfamm=

lung bis na* Somabme »on Serftt*en mit ben »or*
gef*tagenen 2Baffen, in gröftcrnt SRaaftftabe bur*
bie Sruppen, wünf*bar wäre.

3u biefem ©inne würbe eine ©ingabe an ben

Herrn SRilitär=©ireftor, ber SRitglieb beS Rational*
RatbeS ift, bef*loffen.

©S würbe ferner ein Stntrag beS ©*ü$en=Haupt=
mann SRar*anb bebanbelt, babin gchenb, baß eine

©ingabe an bie SRilitär^©ireftion befddoffen werben

mo*te, in wel*er biefelbe auf gewiffe SRättget beS

SRobuS, na* wel*em bie Uebergäbe ber Ra
fernen an bie in ©ienft tretenben Sruppen bjtrd)
baS ©ommiffariat gu gef*eben pflegt, aufmerf*
fam gema*t würbe. Ra* giemli* lebhafter ©iS=

fuffton, in wel*er einige wenige bewiefen, wie f*wer
eS oft ift, ft* »on lange gewohntem Slltem loSgufa*

gen, würbe mit großer SRebrbeit bie ©ingabe na*
geftelltent Slntrage bef*loffen.

©nbli* wirb baS ©omite beauftragt: ber längft
unb wieberbolt gef*ehenen ©inlabung ber Offigiere
»on Romont golge gu leiften, unb für eine mehr

gefefligc ßweete im Sluge babenbe Seveinigung ber

gteiburgif*en Offigiere in jenem Orte im Saufe beS

SßinterS gu forgen.
©aft anbererfeitS bie SRilitär=©ireftion baS ihrige

bagu beiträgt, um baS SRititärWefen fo »iel mogli*
gu beben, hat fte au* in biefem %abxe f*on bewiefen.

©iefelbe hat im ©in»erftänbniffe mit ber ©rgie*

hungS=©ireftion bef*toffen, in 3«^"ft «He R"e

fruten einer Prüfung im Sefen, ©*reiben unb

Re*neu, wel*er ft* bis babin nur bie 3lrtitterie*Re=
fruten gu untergiehen hatten, gu unterwerfen. ©S

würbe au* eine begügli*e Sefanntma*ung erlaffen.

Sluf 26. 3auuar würben für 6 Sage bie bur*
baS SRilitärgefetj »om ©egember 1858 »orgefebcnen,

bur* ©efret »om 3anuar 1862 wirflid) eingelegten,
unb im Saufe 1862 ernannten üEßaffen*Unter
offigiere, bie ben ©rab eineS Slbjutant=Unterofft=
gierS befleiben, in ©ienft berufen, um bie nötigen
3nftruftionen unb einen paffenben, einbeitli*en Un=

terricbt über bie ihnen obliegenben $fti*ten gu er*
halten.

©enfelben liegt fpegiett ob:
1) ©ie gwcdentfpre*enbe Unterhaltung ber 31uS=

rüftungS=®cgenftänbe ber in ihrem Segirfc wob*
nenben SRilitärS gu überwa*en.

2) ©ine genaue ©ontrole über bie SRititärpfti*tigen
unb »om ©ienfte befreiten in ben gu ihrem Se*

girfe gehorenben ©emeinben gu führen.
3) ©nbli* für Serfenbung ber bur* Sermitttung

ber SegirfS=©ommanbanten erhaltenen, »on ber

SRititär ©ireftion auSgehenben SRarf*befehte,

bur* bie ihnen gur Serfügung ftehenben Or*
bonnangen gu forgen.

©er Unterri*t umfaßt:
1) Kenntniß ber SRilltärgefefce.

2) SluSfertigung ber SRannf*aftS ©ontrolen unb

SRarftbbefeble.

3) Serhältuiß ber SBaffen=Unterofftgicre gu ben Se*

girfS=©ommanbanten unb ber unter ihrer Sluf*

ft*t ftehenben SRilitärS.

4) Sittleitung über gwedmäßige Slufbewabrung ber

SRilitär=@ffeften.
5) Slnleitung über Seforgung ber Sewaffnung, be=

fonberS ber gegogenen ^)anbfeuer 9Baffen in
SRagaginen.

©S liegt nämli* in ber Slbft*t ber SRilitär=©i=

reftion, bie feit unb bei Slnlaß ber ©infübrung ge*

gogencr StBaffen bei bex 3"fanterie im 3eughaufe

magaginirten ©ewebre ben Seuten wieber na* H<wfe

mit gu geben, wo felbe aber gemeinbeweife unter ber

Slufft*t ber SEßaffen=Unterofftgiere magaginirt werben

fotten. —
©o arbeitet bie SRititär=©ireftion »ereint mit ber

OfftgierS*©efettf*aft unabläfftg an ber Hebung unb

gorberung unfcrS greiburgif*en SCBebrwefenS.

(©*luft folgt.)

$erid)t free $errn ©btrJUirut. Ceromte über

ben üxitQ in Nordamerika an bae etoßtn.

JftiUtärbrparttment.

(gortfefcung.)

VI.

Seftanb. ©ie »erf*iebenen SGBaffen, Klei*
bung, Sewaffnung. ©qttipirung. SRate*

rial. ©intbeilung.
©en 1. %anuax 1862 hatten bie unioniftif*en

©treitfräfte fotgenben Seftanb:

Reguläre Slrmee. 6 Regimenter Ka»atterie,
5 Regimenter Slrtitlerie, 19 Regimenter 3afanterie.
Sotal, ©eniecorpS unb bie »erf*iebenen ©täbe inbe*

griffen, 39,273 SRann. *)
greiwiUige Slrmee. 35 Regimenter Ka»al*

ierie (40,880 SR.), 35 Regimenter Slrtillerie (65,065
SRann), 430 Regimenter 3nfanterie (449,350 SR.),

©urdf) Uebertauf nacfj bem ©üben auf 25,000 ÜKann

gefc^mol^en.

— «6
(Ss folgte nun ein Vortrag des eidgen. Artillerie-

Majors nnd Zeughaus-Inspektors R. vou Erlach
über die auf Wunsch des Hrn. Militär-Direktors in
die Traktanden aufgenommene Kaliber-Frage. —
Der Vortragende sprach sich im Sinne des Rapportes

der Commissions - Mehrheit und der in diesem

Sinne in der Militär-Zeitung erschienenen Artikel,
zu Gunsten des größern Kalibers ans und schloß

auf Wünschvarkcit, in erster Linie eiuer Verschiebung,
in zweiter Linie der Annahme des größern Kalibers.

Die Versammlung sprach sich nach kurzer
Verhandlung dahin aus, daß sie die Frage nicht zu
behandeln im Falle sei, da sie, so wenig als die

Kameraden anderer Kantone, die Vortheile nnd Nachtheile

des großen Kalibers, verglichen mit dem

kleinen, richtig zu beurtheilen im Stande sei, da ja das

vorgeschlagene größere Kaliber von der Armee nicht

gekannt sei; und daß daher eine Verschicbuug der

Entscheidung dieser Frage durch die Bundesversammlung

bis nach Vornahme von Versuchen mit den

vorgeschlagenen Waffen, in größerm Maaßstave durch
die Truppen, wünschbar wäre.

In diesem Sinne wurde eine Eingabe an den

Herrn Militär-Direktor, der Mitglied des National-
Rathes ist, beschlossen.

Es wurde ferner ein Antrag des Schützen-Hauptmann

Marchand behandelt, dahin gehend, daß eine

Eingabe an die Militär-Direktion beschlossen werden

möchte, in welcher dieselbe auf gewisse Mängel des

Modus, nach welchem die Uebergabe der
Kasernen an die in Dienst tretenden Truppen d,nrch
das Commissariat zu geschehen pflegt, aufmerksam

gemacht würde. Nach ziemlich lebhafter
Diskussion, in welcher einige wenige bewiesen, wie schwer

es oft tst, sich von lange gewohntem Altem loszusagen,

wurde mit großer Mehrheit die Eingabe nach

gestelltem Antrage beschlossen.

Endlich wird das Comite beauftragt: der längst
uud wiederholt geschehenen Einladung der Offiziere
von Romont Folge zu leisten, und für eine mehr

gesellige Zwecke im Auge habende Vereinigung der

Freiburgischen Offiziere in jenem Orte im Laufe des

Winters zu sorgen.

Daß andererseits die Militär-Direktion das ihrige
dazu beiträgt, um das Militärwesen so viel möglich

zu heben, hat sie auch in diesem Jahre schon bewiesen.

Dieselbe hat im Einverständnisse mit der

Erziehungs-Direktion beschlossen, in Zukunft alle
Rekruten ciner Prüfung im Lesen, Schreiben und

Rechnen, welcher sich bis dabin nur die Artillerie-Rekruten

zu unterziehen hatten, zu unterwerfen. Es
wurde auch eine bezügliche Bekanntmachung erlassen.

Auf 26. Januar wurden für 6 Tage die durch

das Militärgesetz vom Dezember 1858 vorgesehenen,

durch Dekret vom Januar 1862 wirklich eingesetzten,

und im Laufe 1862 ernannten Waffen-Unteroffiziere,
die den Grad eines Adjutant-Unteroffiziers

bekleiden, in Dienst berufen, um die nöthigen
Instruktionen und einen passenden, einheitlichen
Unterricht über die ihnen obliegenden Pflichten zu
erhalten.

Denselben liegt speziell ob :

1) Die zweckentsprechende Unterhaltung der Aus-
rüstungs-Gcgenstände der in ihrem Bezirke
wohnenden Militärs zu überwachen.

2) Eine genaue Contrôle über die Militärpflichtigen
nnd vom Dienste befreiten in den zu ihrem
Bezirke gehörenden Gemeinden zu führen.

3) Endlich für Versendung der durch Vermittlung
der Bezirks-Commandanten erhaltenen, von der

Militär - Direktion ausgehenden Marschbefehle,

durch die ihnen zur Verfügung stehenden

Ordonnanzen zu sorgen.

Der Unterricht umfaßt:
1) Keuntniß der Militärgesetze.
2) Ausfertigung der Mannschafts - Controlen und

Marschbefehle.

3) Verhältniß der Waffen-Unteroffiziere zu den Be¬

zirks-Commandanten und der unter ihrer Aufsicht

stehenden Militärs.
4) Anleitung über zweckmäßige Aufbewahrung der

Militär-Effekten.
5) Auleitung über Besorgung der Bewaffnnng, be¬

sonders der gezogenen Handfeuer-Waffen in
Magazinen.

Es liegt nämlich in der Absicht der Militär-Direktion,

die seit und bei Anlaß der Einführung
gezogener Waffen bei der Infanterie im Zeughause

magazinirten Gewehre den Leuten wieder nach Hause

mit zu geben, wo selbe aber gemeindeweise unter der

Aufsicht der Waffen-Unteroffiziere magazinirt werden

sollen. —
So arbeitet die Militär-Direktion vereint mit der

Ofsiziers-Gesellschaft unablässig an dcr Hebung und

Förderung unsers Freiburgischen Wehrwesens.

(Schluß folgt.)

Gericht des Herrn Oberstlieut. Lecomte über

den Krieg in Nordamerika an das eidgen.

Mititärdepartement.

(Fortsetzung.)

Vl.

Bestand. Die verschiedenen Waffen,
Kleidung, Bewaffnung. Equipirung. Mate¬

rial. Eintheilung.
Den 1. Januar 1862 hatten die unionistischen

Streitkräfte folgenden Bestand:

Reguläre Armee. 6 Regimenter Kavallerie,
5 Regimenter Artillerie, 19 Regimenter Infanterie.
Total, Geniecorps nnd dic verschiedenen Stäbe
inbegriffen, 39,273 Mann. *)

Freiwillige Armee. 35 Regimenter Kavallerie

(40,880 M.), 35 Regimenter Artillerie (65,065

Mann), 430 Regimenter Infanterie (449.350 M.),

5) Durch Ueberlauf nach dem Südcn auf 25,000 Mann
geschmolzen.
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